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RS OGH 1936/2/18 3Ob127/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1936

Norm

ABGB §1101 C

ABGB §1407

Rechtssatz

Hat der neue Mieter vom früheren Mieter einen Mietzinsrückstand zur Zahlung übernommen, so entsteht zugunsten

dieses Rückstandes kein gesetzliches Pfandrecht an den Gegenständen, die der neue Mieter in den

Bestandgegenstand eingebracht hat.

Entscheidungstexte

3 Ob 127/36
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